
Hauptsatzung der Stadt Putbus

berücksichtigt die 1. Änderungssatzung zur Hauptsatzung vom14.12.2009

Auf der Grundlage des § 5 der Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV
M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 8. Juni 2004 (GVOBl.  Nr. 10 S. 205),  zuletzt
geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 14. Dezember 2007 (GVOBl. M-V S. 410, 413)  wird
die Hauptsatzung nach Beschlussfassung  der Stadtvertretung der Stadt Putbus vom 10.01.2008
lauten. 

§ 1
Name und Gebiet der Gemeinde

(1) Der amtsfreien Stadt Putbus wurde am 02. Juli 1960 das Stadtrecht verliehen. Die Stadt
führt den Namen „Putbus“. 

(2) Das  Gebiet  der  Stadt  Putbus  umfasst  alle  Grundstücke,  die  am  01.06.1945 zu  den
Gemarkungen, ehemaligen Gemeinden und Orten gehörten. Zur Stadt gehören die Ortsteile
Altkamp, Alt-Lanschvitz, Beuchow, Darsband, Dolgemost, Dumgenevitz, Freetz, Gremmin,
Groß-Stresow,  Güstelitz,  Kasnevitz,  Klein-Stresow,  Ketelshagen,  Kransevitz,  Krakvitz,
Krimvitz, Lauterbach, Lonvitz, Muglitz, Nadelitz, Neuendorf,  Neukamp, Neu-Lanschvitz,
Pastitz, Posewald, Strachtitz, Vilmnitz, Wobbanz, Wreechen und Insel Vilm. 

(3) Das Stadtgebiet ist in der Karte M 1: 10000 dargestellt (Anlage). 

§ 2
Wappen, Flagge und Siegel

(1) Die Stadt Putbus führt ein Wappen, eine Flagge und ein Dienstsiegel. 

(2) Das Wappen der Stadt Putbus zeigt: 
„Geteilt; oben in Rot, zwischen einem zwölfendigen Hirschgeweih mit Grind, ein silberner
Schild darin  ein goldbewehrter roter Greifenkopf; unten geschacht von 
Schwarz und Gold“. 

(3) Die Flagge der Stadt Putbus ist gleichmäßig längsgestreift von Schwarz und Gelb.  In der
Mitte des Flaggentuchs liegt,  auf jeweils  zwei  Drittel  der  Höhe des schwarzen und des
gelben Streifens übergreifend, das Stadtwappen. Die Länge des Flaggentuchs verhält sich
zur Höhe wie 5 zu 3. 

(4) Das Dienstsiegel der Stadt Putbus enthält das Stadtwappen und die Umschrift  
            STADT PUTBUS. LANDKREIS RÜGEN.

(5) Die Verwendung des Wappens durch Dritte bedarf der Genehmigung des Bürgermeisters. 



§ 3
Rechte und Pflichten der Einwohner

(1) Die  Einwohner  der  Stadt  haben  das  Recht,  sich  schriftlich  oder zur  Niederschrift  mit
Anregungen  und  Beschwerden  an  die  Stadtvertretung  zu  wenden.  Sie  sind  über  die
Stellungnahme der Stadtvertretung oder eines Ausschusses unverzüglich zu unterrichten. 

(2) Die Einwohner der  Stadt  sind im Rahmen der  bestehenden Vorschriften  berechtigt,  die
öffentlichen Einrichtungen der Stadt zu benutzen und verpflichtet, die Stadtlasten zu tragen. 

(3) Diese Vorschriften gelten entsprechend für Besitzer und Nutzer von Grundstücken und für
Gewerbetreibende  in  der  Stadt,  die  ihren  Wohnsitz  nicht  in  der  Stadt  haben  sowie  für
juristische Personen und Personenvereinigungen. 

(4) Die  Stadt  soll  die  Abgabe  von  Erklärungen,  die  Stellung  von  Anträgen  oder  die
Berichtigung  von  Erklärungen  oder  Anträgen  anregen,  wenn  diese  offensichtlich  nur
versehentlich  oder  aus  Unkenntnis  unterblieben  oder  unrichtig  angegeben  oder gestellt
worden  sind.  Sie  erteilt,  soweit  erforderlich,  Auskunft  über  den  Beteiligten  im
Verwaltungsverfahren zustehende Rechte und die ihnen obliegenden Pflichten. 

(5) Die verantwortliche Teilnahme an der gemeindlichen Selbstverwaltung ist Recht und Pflicht
der Bürger (§ 19 Abs. 1 KV M-V). 

(6) In wichtigen Angelegenheiten, die zum eigenen Wirkungskreis der Stadt gehören, steht den
Bürgern das Recht auf Bürgerentscheid und Bürgerbegehren entsprechend § 20 KV M-V zu.

§ 4
Unterrichtung der Einwohner

(1) Der Bürgermeister beruft mindestens zweimal im Jahr eine Versammlung der Einwohner
der  Stadt  Putbus  ein.  Die  Einwohnerversammlung  kann  auch  begrenzt  auf Ortsteile
durchgeführt worden. 

(2) Eine Einwohnerversammlung findet statt, wenn es sich um Vorhaben handelt, welche die
strukturelle  Entwicklung  der  Stadt  unmittelbar  oder  nachhaltig  beeinflussen  oder  mit
erheblichen Auswirkungen für eine Vielzahl von Einwohnern verbunden sind. 

(3) Anregungen  und  Vorschläge  der  Einwohnerversammlung  in
Selbstverwaltungsangelegenheiten sollen durch  den Bürgermeister  der  Stadtvertretung in
einer angemessenen Frist zur Beratung vorgelegt werden. 

(4) Der  Bürgermeister  setzt  Zeit  und  Ort  der  Einwohnerversammlung  fest  und  lädt  alle
Einwohner durch öffentliche Bekanntmachung 14 Tage vorher ein. 

(5) Der Bürgermeister führt den Vorsitz in der Versammlung. Zu Beginn der Versammlung
unterrichtet  er  oder  ein  von  ihm  Beauftragter  über  die  Ziele  und Auswirkungen  des
Vorhabens.  Anschließend  haben  die  Einwohner  die  Gelegenheit,  die  Ausführungen  zu
erörtern. 

(6) Die Einwohner erhalten die Möglichkeit, in einer Fragestunde vor Beginn des öffentlichen



Teils der Sitzung der Stadtvertretung Fragen an alle Mitglieder der Stadtvertretung sowie
den Bürgermeister zu stellen. Die Fragen dürfen sich dabei nicht auf Beratungsgegenstände
der nachfolgenden Sitzung der Stadtvertretung beziehen. Für die Fragestunde ist eine Zeit
bis zu 30 Minuten vorgesehen. 

(7) Der Bürgermeister ist verpflichtet,  im öffentlichen  Teil der Sitzungen der Stadtvertretung
über wichtige Angelegenheiten der Stadt zu berichten, soweit nicht überwiegende Belange
des öffentlichen Wohls oder berechtigte Interessen Einzelner dem entgegenstehen.

§ 5
Stadtvertreter

(1) Die  in  die  Stadtvertretung  gewählten  Bürgerinnen  und  Bürger  führen  die  Bezeichnung
„Stadtvertreter“. 

(2) Der Vorsitzende der Stadtvertretung führt die Bezeichnung „Bürgervorsteher“. 

(3) Die Stadtvertretung wählt aus ihrer Mitte einen ersten und einen zweiten Stellvertreter des
Bürgervorstehers.

(4) Der Bürgervorsteher   sowie der erste und der zweite Stellvertreter bilden den Vorstand der
Stadtvertretung. 

(5) Der Vorstand der Stadtvertretung hat die Aufgabe, den Bürgervorsteher  in seiner Arbeit zu
unterstützen und bei Notwendigkeit seine Vertretung zu gewährleisten. 

(6) Der Bürgervorsteher hat auf Anfrage in öffentlicher Sitzung über seine Tätigkeit und die des
Vorstandes zu berichten. 

§ 6
Sitzungen der Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertretung tritt zusammen, sooft es die Geschäftslage erfordert, in der Regel jedoch
in Abständen von acht Wochen.  

(2) Die Sitzungen der Stadtvertretung sind grundsätzlich öffentlich. Die Öffentlichkeit  ist  in
folgenden Fällen ausgeschlossen: 

1. Personalangelegenheiten außer Wahlen
2. Steuer- und Abgabenangelegenheiten Einzelner
3. Grundstücksangelegenheiten 
4. Vergabe von Aufträgen 
5. Rechnungsprüfungsangelegenheiten außer dem Abschlussbericht. 

(3) Die Stadtvertretung kann im Einzelfall, sofern rechtliche Gründe nicht entgegenstehen, die
Öffentlichkeit  in Angelegenheiten der  Ziffern  1-4 durch Beschluss wieder  herstellen.  In
nicht  aufgeführten  Fällen  ist  die  Öffentlichkeit  durch  Beschluss auszuschließen,  wenn
überwiegende  Belange  des  öffentlichen  Wohls  oder  berechtigte  Interessen  Einzelner  es
erfordern. 



(4) Anfragen von Stadtvertretern gemäß § 34 Abs. 3 KV M-V sind spätestens 14 Tage vor der
Sitzung bei dem Bürgermeister oder dem Bürgervorsteher einzureichen. 

§ 7
Der Hauptausschuss

(1) Der Hauptausschuss besteht aus 8 Mitgliedern, dem Bürgermeister und 7 Stadtvertretern. 

(2) Der  Hauptausschuss  trifft  Entscheidungen nach § 22 Abs.  2  Satz 1 der  KV M-V über
wichtige Angelegenheiten der Gemeinde, wie über die Abstimmung von Bauleitplänen mit
Nachbargemeinden. 

(3) Dem Hauptausschuss obliegen außer gesetzlich übertragener Aufgaben alle Entscheidungen,
die nicht nach § 22 Abs. 3 KV M-V der Stadtvertretung vorbehalten sind bzw. durch die
folgenden Vorschriften dem Bürgermeister übertragen werden. Davon unberührt bleiben die
dem  Bürgermeister  gesetzlich  zugewiesenen  Aufgaben.  Darüber  hinaus  koordiniert  der
Hauptausschuss die Arbeit der weiteren Ausschüsse. 

(4) Der Hauptausschuss trifft Entscheidungen nach § 22 Abs. 4 KV M-V: 
a) im Rahmen der Nr. 1 bei Verträgen, die auf einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb

einer  Wertgrenze  von  5.000,00  EUR  bis  25.000,00  EUR  sowie  bei  wiederkehrenden
Leistungen  innerhalb  einer  Wertgrenze  von  2.500,00  EUR  bis  5.000,00  EUR  der
Leistungsrate;

b) im Rahmen der Nr. 2 bei überplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 10 –
20 % der betreffenden Haushaltsstelle,  jedoch nicht  mehr als 25.000,00 EUR sowie bei
außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,00 EUR bis 25.000.00
EUR je Ausgabenfall; 

c) im  Rahmen  der  Nr.  3  die  Entscheidung  über  den  Erwerb  und  die  Veräußerung  von
Grundstücken  im  Zusammenhang  mit  Straßenbaumaßnahmen,  die  Veräußerung  von
städtischen  Grundstücken  innerhalb  des  Geltungsbereiches  eines  rechtsgültigen
Bebauungsplanes, nach vorheriger Entscheidung der Stadtvertretung über den m²-Preis des
Baulandes und sonstigen Grundstückskäufen oder Grundstücksveräußerungen bis zu einer
Wertgrenze  von  10.000,00  EUR  sowie  die  Entscheidung  über  die  Genehmigung  von
Vorwegbeleihungen bis zu einer Wertgrenze von 250.000,00 EUR.

d) im  Rahmen  der  Nr.  4  die  Übernahme  von  Bürgschaften,  der  Abschluss von
Gewährverträgen,  die  Bestellung  sonstiger  Sicherheiten  für  Dritte  sowie  wirtschaftlich
gleich zu achtende Rechtsgeschäfte bis zu einer Wertgrenze von 25.000,00 EUR.;

e) im  Rahmen  der  Nr.  5  bei  Abschluss  von  städtebaulichen  Verträgen,  insbesondere
Erschließungsverträgen  und  Durchführungsverträgen  zu  vorhabenbezogenen  und
Bebauungsplänen von 50.000,00 EUR bis 150.000,00 EUR. 

f) Im  Rahmen  des  Städtebauförderprogrammes  trifft  der  Hauptausschuss  Entscheidungen
innerhalb einer Wertgrenze von 25.000,00EUR bis 100.000,00 EUR;

g) Der  Hauptausschuss  entscheidet  im  Einvernehmen  mit  dem  Bürgermeister  in
Personalangelegenheiten.



     1. Bei Amtsleitern entscheidet die Stadtvertretung 
     2. Bei Ernennung, Beförderungen, Entlassung von Beamten des gehobenen und höheren       

Dienstes entscheidet der Hauptausschuss 
    3.Bei  Beschäftigten  ab  Entgeltgruppe  10  entscheidet  der  Hauptausschuss  über  die   

Einstellung, Höhergruppierung und Kündigung.

(5) Die Stadtvertretung ist  durch den Bürgermeister  über  die Entscheidungen im Sinne des
Absatzes 4 Buchstaben a bis g  zu unterrichten. 

(6) Die Sitzungen des Hauptausschusses sind nicht öffentlich. 

(7) Die  Stadtvertretung  wählt  zusätzlich  sieben  weitere  Stadtvertreter  als  stellvertretende
Hauptausschussmitglieder. 

§ 7a 
Der Betriebsausschuss

(1) Der Betriebsausschuss besteht  aus  7 Stadtvertretern,  die aus ihrer Mitte einen Vorsitzenden
bestimmen. 

(2) Dem Betriebsausschuss obliegen alle Entscheidungen, die nicht nach §22 Abs. 3 KV M-V bzw.
§ 5 Abs. 1 Eigenbetriebsverordnung M-V der Stadtvertretung vorbehalten sind. 

(3) Der Betriebsausschuss trifft  Entscheidungen nach § 5 Abs. 3 Eigenbetriebsverordnung M-V
über: 

a) die Genehmigung von Verträgen nach § 38 Abs. 6 Satz 6 und 7 der Kommunalverfassung in
sinngemäßer  Anwendung  für  die  Belange  des  Eigenbetriebes  bei  Verträgen,  die  auf  
einmalige Leistungen gerichtet sind, innerhalb einer Wertgrenze von  5.000,00  EUR bis  
25.000  EUR  sowie  bei  wiederkehrenden  Leistungen  innerhalb  einer  Wertgrenze  von  
2.500,00 EUR bis 5.000,00 EUR der Leistungsrate; 

b) die Zustimmung zu über- und außerplanmäßigen Ausgaben des Vermögensplanes; bei   
überplanmäßigen  Ausgaben  bis  zu  einer  Wertgrenze  von  25.000,00  EUR  sowie  bei  
außerplanmäßigen Ausgaben innerhalb einer Wertgrenze von 5.000,00 EUR bis 
25.000.00 EUR je Ausgabenfall

c) die Verfügung über Vermögen des Eigenbetriebes, insbesondere über die Veräußerung oder 
Belastung von Grundstücken, Schenkungen, die Hingabe von Darlehen und die Aufnahme 
von Krediten durch den Eigenbetrieb bis zu einer Wertgrenze von 10.000.00 EUR sowie die
Entscheidung über die Genehmigung von Vorwegbeleihungen bis zu einer Wertgrenze von 
250.000,00 EUR.

d)   Der  Betriebsausschuss  entscheidet  im  Einvernehmen  mit  der  Betriebsleitung   in     
Personalangelegenheiten.  Dazu gehört  die Ernennung,  Beförderung und Entlassung von  
Beamten des gehobenen und höheren Dienstes. Bei Beschäftigten ab der Entgeltgruppe 10
entscheidet  der  Betriebsausschuss  über  Einstellungen,  Höhergruppierungen und  
Kündigungen.

e) Der Betriebsausschuss regelt gemäß § 2 Abs.4 Eigenbetriebsverordnung M-V die 
Geschäftsverteilung innerhalb der Betriebsleitung, die aus mehreren Mitgliedern besteht,  



im Benehmen mit dem Bürgermeister. 

f)       Die Vergabe von Lieferungen und Leistungen im Rahmen des genehmigten 
Vermögensplanes, wenn der Gegenstandswert im Einzelfall 24.000,00 EUR übersteigt. 

g)       Erlass von Forderungen und Abschluss von außergerichtlichen Vergleichen, soweit der 
Gegenstandswert im Einzelfall 5.000,00 EUR übersteigt, 

h)      die Einleitung eines Rechtsstreits bzw. über die Einlegung eines Rechtsmittels, soweit der 
Streitwert mehr als 2.500,00 EUR im Einzelfall beträgt, 

i)       die Gewährung von Gehaltsvorschüssen und Darlehen an die Mitglieder der Betriebsleitung 
bis zu einer Höhe von 2.500,00 EUR. 

(4) Die Sitzungen des Betriebsausschusses sind nicht öffentlich.

(5) Die Stadtvertretung wählt zusätzlich 6 weitere Stadtvertreter als stellvertretende 
Betriebsausschussmitglieder. 

§ 8
Beratende Ausschüsse der Stadtvertretung

(1) Die Stadtvertretung bildet zur Vorbereitung ihrer Beschlüsse nachfolgende Ausschüsse, die
beratend tätig werden: 

1. Finanzausschuss:
a) der Ausschuss besteht aus 4 Stadtvertretern und 3 sachkundigen Einwohnern; 
b) dem  Ausschuss  obliegen  die  Aufgabengebiete  Finanz-  und  Haushaltswesen,  Steuern,

Gebühren und Beiträge sowie sonstige Ab- und Ausgaben; 
c) § 6 Abs. 2 und 3 dieser Satzung gelten entsprechend.  

2. Rechnungsprüfungsausschuss: 
a) der Ausschuss besteht aus 3 Stadtvertretern und 2 sachkundigen Einwohnern; 
b) der  Ausschuss  begleitet  die  Haushaltsführung  der  Stadt  und  prüft  die jährliche

Haushaltsrechnung. 
c) Der Ausschuss tagt nicht öffentlich. 

3. Ausschuss für Bau, Ordnung,  Umwelt- und Naturschutz: 
a) der Ausschuss besteht aus 4 Stadtvertretern und 3 sachkundigen Einwohnern; 
b) dem Ausschuss  obliegen  die  Aufgabengebiete  Flächennutzungsplanung,  Bauleitplanung,

Wirtschaftsförderung,  Hoch-,  Tief-  und  Straßenbauangelegenheiten, Umwelt-  und
Naturschutz, Landschaftspflege, Abfallkonzepte; 

c) § 6 Abs. 2 und 3 dieser Satzung gelten entsprechend. 

4. Ausschuss für Bildung, Kultur und Soziales    
a)  der Ausschuss besteht aus 4 Stadtvertretern und 3 sachkundigen Einwohnern, 
b)  der  Ausschuss  berät  über  soziale  Angelegenheiten  grundsätzlicher  Art  sowie  bei
Ermessensfragen und Grenzfällen  und ist  beratend  tätig  bei  der  Förderung der  sozialen
Entwicklung in der Stadt Putbus. 
c) der Ausschuss ist zuständig in grundlegenden Angelegenheiten der Schulen, der Bildung,
des Sports, der Kultur und Heimatpflege
d) § 6 Abs. 2 und 3 dieser Satzung gelten entsprechend. 



     

5. Ausschuss für Wirtschaft und Tourismus
a) der Ausschuss besteht aus 4 Stadtvertretern und 3 sachkundigen Einwohnern, 
b)  der  Ausschuss  fördert  die  Industrie-  und  Gewerbeansiedlung  unter  Beachtung  der
kommunalen  Planungsziele  und  berät  bei  der  Erarbeitung  von  Gebühren-  bzw.
Abgabensätze, soweit sie im Verantwortungsbereich des Ausschusses liegen; 
c)  der  Ausschuss  berät  über  Angelegenheiten  grundsätzlicher  Art der  touristischen
Betreuung der Gäste, Urlauber und Einwohner der Stadt Putbus sowie die Durchführung
und Förderung kur- und tourismusrelevanter Aufgaben. 
d) § 6 Abs. 2 und 3 dieser Satzung gelten entsprechend. 

    (2) Die Stadtvertretung kann darüber hinaus  auch zeitweilige Ausschüsse bilden,  in die    
ebenfalls sachkundige Einwohner berufen werden können. Die Stadtvertretung beschließt  
über die Öffentlichkeit oder Nichtöffentlichkeit  der  Sitzungen  dieser  zeitweiligen  
Ausschüsse.  

  (3) Sachkundige Einwohner haben für die Teilnahme im Ausschuss die gleichen Rechte und  
Pflichten wie die Stadtvertreter. 

(4) Jede im Ausschuss vertretende Fraktion/Zählgemeinschaft stellt sicher, dass mindestens die
Hälfte ihrer Sitzung mit Stadtvertretern besetzt sind.

(5) Die  Stadtvertretung  wählt  zusätzlich  für  ihre  Ausschussmitglieder  jeweils  einen
Stellvertreter.  Die  Stellvertreter  einer  Fraktion/Zählgemeinschaft  können  sich  im
Verhinderungsfall im jeweiligen Ausschuss untereinander vertreten. 

§ 9
Der Bürgermeister

(1) Der Bürgermeister wird für die Dauer von 7 Jahren gewählt. 

(2) Er trifft  Entscheidungen unterhalb der Wertgrenze des § 7 Absatz  4  Buchstaben a bis f
dieser Satzung. 

(3) Erklärungen der Stadt im Sinne des § 38 Abs. 6 KV M-V bis zu einer Wertgrenze von
5.000,00 EUR bzw. von 1.500,00 EUR bei wiederkehrenden Verpflichtungen können vom
Bürgermeister  allein  oder  durch  einen  von  ihm beauftragten  Bediensteten  in  einfacher
Schriftform ausgeführt werden. Dies gilt jedoch nicht für die Ausfertigung von Urkunden
nach beamtenrechtlichen Vorschriften und für Arbeitsverträge. Bei Erklärungen gegenüber
einem Gericht liegt die Wertgrenze bei 25.000,00 EUR. 

(4) Der  Bürgermeister  entscheidet  in  Personalangelegenheiten.  Dazu  gehört  die  Ernennung,
Beförderung  und  Entlassung  von  Beamten  des  einfachen  und  mittleren  Dienstes.  Bei
Beschäftigten bis zu der Entgeltgruppe 9 entscheidet der Bürgermeister über die Einstellung,
Höhergruppierung und Kündigung. 



§ 10
Stellvertreter des Bürgermeisters

Die Stellvertreter des Bürgermeisters führen die Bezeichnung „Stadtrat“.

§ 11
Gleichstellungsbeauftragte

(1) Die Bestellung der Gleichstellungsbeauftragten, die Mitglied der Stadtvertretung ist,  erfolgt
durch Beschluss der Stadtvertretung in offener Abstimmung für die Dauer der laufenden
Wahlperiode der Stadtvertretung.

      (2) Die Gleichstellungsbeauftragte ist ehrenamtlich tätig. Sie unterliegt mit Ausnahme der  
Regelung nach § 41 Absatz 5 KV M-V der Dienstaufsicht des Bürgermeisters. 

    (3)   Die Gleichstellungsbeauftragte hat die Aufgabe, zur Verwirklichung der Gleichberechtigung
von Frauen und Männern in der Stadt  Putbus beizutragen.  Zu ihren Aufgaben gehören  
insbesondere: 

(a) die Prüfung von Verwaltungsvorlagen auf ihre Auswirkungen für Frau und Männer, 
(b) Initiativen zur Verbesserung der Situation der Frauen und Männer in der Stadt Putbus,      
(c) Die  Zusammenarbeit  mit  gesellschaftlichen  Gruppen,  Institutionen,  Betrieben  und

Behörden, um frauenspezifische Belange wahrzunehmen, 
(d) Die  Erarbeitung  eines  jährlichen  Berichtes  über  ihre  Tätigkeit  sowie  über  Gesetze,

Verordnungen und Erlasse des Bundes und des Landes zu frauenspezifischen Belangen. 

    (4) Der Bürgermeister hat die Gleichstellungsbeauftragte im Rahmen ihres Aufgabenbereiches 
an allen Vorhaben so frühzeitig zu beteiligen, dass deren Initiativen, Vorschläge, Bedenken 
und sonstige Stellungnahmen berücksichtigt werden können. Dazu sind ihr die zur Erfüllung
ihrer Aufgaben notwendigen Unterlagen zur Kenntnis zu geben sowie Auskünfte zu erteilen.

§ 12
Entschädigungen

(1) Entschädigungen sind funktionsbezogene und sitzungsbezogene Aufwandsentschädigungen,
Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst,  Reisekostenvergütung und Betreuungskosten. In
Anwendung kommt die Entschädigungsverordnung (  EntschVO M-V) vom 09. September
2004 in der jeweils geltenden Fassung: 

            (2)  Funktionsbezogene monatliche Aufwandsentschädigungen: 
a) Bürgervorsteher            200,00 EUR

      b) Fraktionsvorsitzender       80,00 EUR
      c) 1. Stellvertreter des Bürgermeisters       50,00 EUR 
      d) 2. Stellvertreter des Bürgermeisters       50,00 EUR
      e) Gleichstellungsbeauftragte      100,00 EUR

     (3) Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung für gewählte Stadtvertreter:



a) Sitzungen der Stadtvertretung   20,00 EUR
b) Sitzungen der Ausschüsse der Stadtvertretung   20,00 EUR
c) Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen   20,00 EUR

     (4) Sitzungsbezogene Aufwandsentschädigung für sachkundige Einwohner:
a) Sitzungen der Ausschüsse der Stadtvertretung   20,00 EUR
b) Teilnahme an Sitzungen der Fraktionen, die der Vorbereitung

    einer Ausschusssitzung dienen, in die sie gewählt sind   20,00 EUR 

    (5) Für den Ersatz für entgangenen Arbeitsverdienst, für die Reisekostenvergütung und für die    
Betreuungskosten findet § 15 EntschVO M-V Anwendung. 

    (6) Den Empfängern von funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen nach Abs. 2 darf          
keine  sitzungsbezogene  Aufwandsentschädigung  für  die  Teilnahme  an  Sitzungen  der  
Organe, Ausschüsse oder Fraktionen der Stadt Putbus gewährt werden.

  (7) Die funktionsbezogenen Aufwandsentschädigungen nach Abs. 2 werden den Empfängern  
jeweils zum 30.03., 30.06., 30.09 und 30.12. eines jeden Jahres für das vorangegangene  
Vierteljahr auf ein zu benennendes Konto im Inland überwiesen.

   (8) Die sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen nach Abs. 3 a) und b) und Abs. 4 a)  
werden den Empfängern auf der Grundlage der Anwesenheitslisten der einzelnen Sitzungen 
jeweils zum 30.03., 30.06., 30.09 und 30.12. eines jeden Jahres für das vorangegangene  
Vierteljahr auf ein zu benennendes Konto im Inland überwiesen.

     (9) Die sitzungsbezogenen Aufwandsentschädigungen nach Abs. 3 c) und Abs. 4 b) werden den 
Empfängern  auf  der  Grundlage  einer  Teilnahmebescheinigung  ausgezahlt. Die  
Teilnahmebescheinigung muss neben dem Namen des Teilnehmers, dem Sitzungsdatum und
der  Unterschrift  des  Fraktionsvorsitzenden  auch  Angaben  darüber  enthalten,  welcher  
Stadtvertretungs-  oder  Fachausschusssitzung  die  jeweilige  Fraktionssitzung  zur  
Vorbereitung  diente.  Die  Teilnahmebescheinigung  ist  jeweils  bis  Ende  eines  jeden  
Kalendervierteljahres zur Abrechnung vorzulegen.

§ 13
Öffentliche Bekanntmachungen

(1) Die öffentlichen Bekanntmachungen der Stadt Putbus erfolgen durch Abdruck im amtlichen
Bekanntmachungsblatt  „Putbusser  Nachrichten“.  Die „Putbusser Nachrichten“  erscheinen
monatlich  und sind  bei  der  Stadt  Putbus  „Der  Bürgermeister“,  Markt  8,  18581 Putbus
einzeln oder im Abonnement zu beziehen. Auf die Herausgabe wird durch eine Anzeige in
der „Ostsee-Zeitung“, Lokalblatt für den Landkreis Rügen, dienstags hingewiesen. 

(2) Die  öffentlichen  Bekanntmachungen  sind  mit  Ablauf  des  Tages  bewirkt,  an  dem  die
„Putbusser Nachrichten“ erschienen sind. 

(3) Ist die öffentliche Bekanntmachung in üblicher Form (Absatz 1 ) infolge höherer Gewalt
oder sonstiger unabwendbarer Ereignisse nicht möglich, so ist diese durch Aushang an der
Bekanntmachungstafel der Stadt Putbus, Markt 8, 18581 Putbus zu veröffentlichen. Die
Aushangdauer beträgt 14 Tage. Der Tag des Aushanges und der Tag Abnahme werden nicht
mitgerechnet, aber auf dem ausgehängten Schriftstück mit Unterschrift und Dienstsiegel
vermerkt. Die öffentliche Bekanntmachung in der vorgesehenen Form (Absatz 1 ) ist nach
Entfallen des Hinderungsgrundes unverzüglich nachzuholen.



(4) Sind Pläne, Karten oder andere zeichnerische Darstellungen Bestandteil einer Satzung oder
einer anderen gemeindlichen Rechtsnorm, so kann die öffentliche Bekanntmachung dieser
Teile dadurch ersetzt werden, dass sie zu jedermanns Einsicht während der Dienststunden
im Rathaus niedergelegt werden. Hierauf ist in der Form des Absatzes 1 hinzuweisen. 

§ 14
Schriftverkehr

Der Schriftverkehr der Stadt Putbus trägt den Briefkopf: 

Stadt Putbus 
Der Bürgermeister 

§ 15
Sprachformen

Soweit in dieser Satzung Bezeichnungen, die für Frauen und Männer gelten, nur in der männlichen
Form verwendet werden, gelten die Bezeichnungen für Frauen in der weiblichen Sprachform. 

§ 16
Inkrafttreten

(1) Diese Satzung tritt am Tag nach ihrer Bekanntmachung in Kraft. 

(2) Gleichzeitig tritt die Hauptsatzung der Stadt Putbus vom 03. September 2004, geändert durch
die 1. Änderungssatzung vom 03. Dezember 2004, die 2. Änderungssatzung vom 23. Dezember
2005, die 3. Änderungssatzung vom 02.06.2006 sowie die 4. Änderungssatzung vom 05.02.2007,
außer Kraft. 

Putbus, den  10.01.2008

Burwitz
Bürgermeister 




